
Regionaler Arbeitskreis 
für Arbeitssicherheit Göttingen

gez. Udo Hoffmann
Vorsitzender
(Universität Göttingen)

gez. Lothar Schinkel
Geschäftsführer
(Staatl. Gewerbeaufsichtsamt)

Zeit:  

Ort:  

12.03.2026, 13:30 - 16:00 Uhr

Deutsches Primatenzentrum GmbH (DPZ) 
Kellnerweg 4
37077 Göttingen

beim Niedersächsischen Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Gleichstellung

Regionaler Arbeitskreis für 
Arbeitssicherheit Göttingen 
beim 
Niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Gleichstellung

Anmeldung:
Termin: 12.03.2026

Bitte melden Sie sich an unter 

  www.lak-nds.net/rak.html   
https://lak-nds.net/rak_ 
goettingen/

Anmeldeschluss: 10.03.2026

Die Veranstaltung ist eine 
Fortbildungsmaßnahme im Sinne 
des § 2 (Abs. 3 und des § 5 (Abs. 3)) 
des Arbeitssicherheitsgesetzes. Eine 
Teilnahmebescheinigung kann auf 
Wunsch ausgestellt werden  – bitte 
geben Sie dies bei der Anmeldung an.

Fortbildungspunkte beim VDSI und der 
Ärztekammer Niedersachsen sind 
beantragt. 

Aktuelle weitere Informationen zum 
RAK und zum Landesarbeitskreis für 
Arbeitssicherheit finden Sie im Internet.
/whw.lak-nds.net/
Besuchen Sie uns dort gern!

An alle Unternehmer, Umweltbeauftragte, 
Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte, Betriebsräte!

EINLADUNG
Die Teilnahme ist kostenfrei!

Änderungen der Gefahrstoffverordnung
besserer Schutz der Beschäftigten vor  

Erkrankungen beim Umgang mit Gefahrstoffen am 
Arbeitsplatz

Das müssen Sie jetzt beachten!
Mit den Änderungen der GefStoffV, zuletzt im Dezember 2025, will der 
Gesetzgeber vor allem den Schutz vor krebserzeugenden, erbgut-
verändernden und fruchtschädigenden Stoffen in der Arbeitswelt deutlich 
verbessern.
Dabei stehen ganz besonders die Stoffe im Fokus, die in allen Bereichen 
unserer Arbeitswelt, z. B. im Bauhandwerk, bei Reinigung und Desinfektion 
in der Pflege, beim Schweißen, Schneiden und Schleifen von Hölzern und 
Metallen eingesetzt oder bei der Arbeit freigesetzt werden: 
Dieselmotorabgase, Holzstaub, Schweißrauche, quarzhaltige Stäube und 
Asbest, um nur einige zu nennen.
Da die Gefährdungen der Gesundheit immer noch unterschätzt werden 
und  Erkrankungen mitunter erst nach Jahrzehnten auftreten, fordert die 
GefStoffV jetzt konsequentes Handeln: Sensibilisierung und Information 
der Beschäftigten, eine ordentliche Gefährdungsbeurteilung sowie  
Dokumentationen mit Aufbewahrungspflichten.

Wie Arbeitgeber diesen Anforderungen auch mit einfachen Maßnahmen 
gerecht werden und ihre Dokumentationspflichten erfüllen, das ordnet 
unser Referent, Dr. Walther Prinz, Leiter Präventionsfeld Gefahrstoffe 
und Messtechnischer Dienst der Verwaltungsberufsgenossenschaft -
VBG für uns ein.

Selbstverständlich steht er auch für unsere Fragen und Diskussion zur 
Verfügung.

https://lak-nds.net/rak_goettingen/
http://www.lak-nds.net/rak.html



